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Amtlicher Leitsatz: 
 
Die Belastung eines Arbeitszeitkontos mit Minusstunden setzt voraus, dass der 
Arbeitgeber diese Stunden im Rahmen einer verstetigten Vergütung entlohnt hat und der 
Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist, weil er die in Minusstunden ausgedrückte 
Arbeitszeit vorschussweise vergütet erhalten hat. 
 
Nichtamtliche Orientierungssätze: 
 
1. Unterlässt der Arbeitgeber eine Verteilung der individuell geschuldeten Arbeitszeit auf die 
einzelnen Arbeitstage, Kalenderwochen oder ggf. längeren Zeiträume, ruft vielmehr den 
Arbeitnehmer flexibel zur Arbeit ab, kommt er – unabhängig von einem besonderen 
Arbeitsangebot des Arbeitnehmers – mit Ablauf eines jeden Arbeitstags in Annahmeverzug, 
wenn und soweit er die sich aus Arbeits- und Tarifvertrag ergebende Sollarbeitszeit nicht 
ausschöpft.  
 
2. Belastet der Arbeitgeber das Arbeitszeitkonto des Arbeitnehmers zu Unrecht mit 
Minusstunden, für die er die Vergütung bereits in Vormonaten geleistet hat, unterliegt der 
diesbezügliche Einwand des Arbeitnehmers nicht Ausschlussfristen, die die Geltendmachung 
und den Verfall seiner Ansprüche regeln. 
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